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1. Erstellen des Gesuchs  

1.1 Grundsatz  

Gesuchsteller ist der TrŠgerkanton. Wo mehrere Kantone an der TrŠgerschaft beteiligt 
sind, ist es den Kantonen Ÿberlassen, welcher von ihnen das Gesuch einreichen soll. 
 

Das Gesuch ist an das EDK-Sekretariat, Postfach 5975, 3001 Bern, zu richten. 
Das EDK-Sekretariat leitet das Gesuch an die zustŠndige Anerkennungskommission weiter. 
 
1.2 Rechtsgrundlage des Verfahrens  

Rechtsgrundlage des Verfahrens ist das Reglement Ÿber die Anerkennung der Lehrdiplome 
fŸr MaturitŠtsschulen vom 4. Juni 1998 mit den €nderungen vom 28. Okt. 2005.1 Mit dem 
Verfahren wird geprŸft, ob die Diplome den im Anerkennungsreglement festgelegten 
Mindestanforderungen entsprechen.2 
 
1.2 Inhalt und Gliederung des Gesuches  

Das Gesuch besteht aus einem Schreiben des Gesuchstellers, welches das 
Anerkennungsbegehren enthŠlt und einem Dossier, das gemŠss den nachfolgenden 
DeckblŠttern (Seiten 4ff.) mit Angaben und Dokumenten zu folgenden Teil-Bereichen 
zusammenzustellen ist:  

1  Allgemeine Angaben zur Ausbildungsinstitution  
2  Konzept und Ziele der Ausbildung  
3  Fachwissenschaftliche Ausbildung  
4  Berufliche Ausbildung  
5  Ausbildungsumfang und -struktur  
6  Forschung  
7  Dozentinnen und Dozenten  
8  PraxislehrkrŠfte  
9  Diplomreglement / PrŸfungsverfahren  
10 Diplomurkunde   

Die Bearbeitung des Gesuchs wird durch die Beachtung der festgelegten Reihenfolge 
wesentlich erleichtert. 

1.3 Anzahl der einzureichenden Exemplare  

Das Dossier ist in 5-facher AusfŸhrung einzureichen.

                                                
1 Das Reglement ist abrufbar unter: 
http://edudoc.ch/getfile.py?docid=8304&name=AK_Mat_Schulen_d&format=pdf&version=1 
2 vgl. Art. 1 des Anerkennungsreglements: ãKantonale oder kantonal anerkannte Lehrdiplome fŸr 
MaturitŠtsschulen werden von der EDK anerkannt, wenn sie die in diesem Reglement festgelegten 
Mindestanforderungen erfŸllen.Ò 
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2. Verfahrensverlauf  
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01 Einreichung des Gesuches an das EDK-Sekretariat gemŠss Anleitung       

02 Weiterleitung des Gesuchs an die Anerkennungskommission (AK)        

03 Inhaltliche/Fachliche PrŸfung, Einholen ergŠnzender Informationen        

04 Einreichung allfŠlliger ErgŠnzungen an das EDK-Sekretariat       

05 Besuch der Ausbildungsinstitution durch einen Ausschuss der AK 
unter Beizug einer/s auslŠndischen Expertin/en 

      

06 Sachliche PrŸfung, Erarbeiten des Berichts        

07 Verabschiedung des Berichts durch die AK        

08 Bericht der AK an Kanton zur Stellungnahme (z.K. an 
Ausbildungsinstitution) 

      

09 Stellungnahme des Kantons zum Bericht an AK        

10 Schlussredaktion Anerkennungsbericht unter Einbezug der 
Stellungnahme des Kantons 

      

11 Verabschiedung Anerkennungsbericht samt Antrag an den EDK-
Vorstand  

      

12 Einreichung Anerkennungsbericht an den EDK-Vorstand        

13 Entscheidung durch den EDK-Vorstand        

14 Zustellung des Entscheids an Kanton        

15 Eintrag ins Verzeichnis der EDK-anerkannten Diplome im 
pŠdagogischen und pŠdagogisch-therapeutischen Bereich 

      

16 Einreichung von Unterlagen zur ErfŸllung allfŠlliger Auflagen       

17 Beschluss des EDK-Vorstands Ÿber die ErfŸllung der Auflagen zur 
definitiven Anerkennung 

      

Das Verfahren zur periodischen Überprüfung der Anerkennungsvoraussetzungen gemŠss Art. 14 des 
Anerkennungsreglements verlŠuft analog zum oben beschriebenen Anerkennungsverfahren bei einer 
Erstanerkennung. Die Kommission behŠlt sich ausdrŸcklich vor, auch im Falle der periodischen 
†berprŸfung einen Besuch der Ausbildungsinstitution durchzufŸhren. Sie entscheidet aufgrund der 
PrŸfung der Gesuchsunterlagen, ob ein Evaluationsbesuch realisiert wird. 
 

3. Hinweise zum Raster für das Anerkennungsgesuch  
Das Raster fŸr das Anerkennungsgesuch ist wie folgt gegliedert:  

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ obligatorisch beizulegende Dokumente  
□ Nennung fakultativer Beilagen: Die Nennung dieser fakultativen Beilagen ist nicht abschliessend. SelbstverstŠnd-
lich kšnnen weitere themenspezifische Unterlagen beigelegt werden, die wichtige ergŠnzende Informationen liefern.  

In der anschliessenden Tabelle sind die Artikel des Anerkennungsreglements (mit den €nderungen 
vom 28. Oktober 2005) zitiert, auf welche sich der jeweilige Themenkreis bezieht. Durch das Einhalten 
der vorgegebenen Struktur erleichtern Sie die Arbeit der Anerkennungskommission ganz wesentlich.  

Besten Dank! 
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 

 

TEIL 1 
 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Dokument, in welchem der Name / die Bezeichnung der Institution sowie die 
Trägerschaft der Ausbildungsinstitution ausgewiesen ist.  
√ Rechtliche Grundlage, welche zum Ausstellen von kantonalen oder kantonal 
anerkannten Diplomen berechtigt.  
□ Aufnahmereglement oder anderes Dokument, welches die 
Zulassungsvoraussetzungen darstellt.  
□ Leitbild, allenfalls Strategie 

□ InformationsbroschŸre / Prospekt Ÿber die AusbildungsstŠtte  

□ neuere Jahresberichte  

□ historische Angaben zur Institution  

□ Angaben zum QualitŠtssicherungssystem 

□  

□ 
 
Art. 2 Geltungsbereich  

Dieses Reglement bezieht sich auf Lehrdiplome, die  

a) den Abschluss der Ausbildung an einer Hochschule bezeugen und  
b) die BefŠhigung zum Unterricht in FŠchern, die im MaturitŠtsanerkennungsreglement (MAR) aufgefŸhrt 

sind, ausweisen.  
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 2 
 

 

 
Art. 5 Ziel  

Die Ausbildung befŠhigt die Diplomierten,  

a) den Unterricht im Rahmen der geltenden LehrplŠne zu planen und unter BerŸcksichtigung interdisziplinŠrer 
Gesichtspunkte zu gestalten;  

b) den SchŸlern und SchŸlerinnen grundlegende Kenntnisse im Hinblick auf ein Hochschulstudium zu 
vermitteln; 

c) die SchŸler und SchŸlerinnen so zu fšrdern, dass sie selbstŠndig denken und verantwortungsbewusst 
handeln kšnnen;  

d) die FŠhigkeiten und Leistungen der SchŸler und SchŸlerinnen zu beurteilen;  
e) mit den anderen Lehrpersonen, der Schulleitung und den Eltern zusammenzuarbeiten;  
f) an der Entwicklung und Realisierung von pŠdagogischen Projekten mitzuarbeiten;  
g) ihre eigene Fort- und Weiterbildung zu planen.  

Art. 6 Ausbildungsmerkmale  

1Die Ausbildung verbindet Theorie und Praxis sowie Lehre und Forschung. Sie umfasst insbesondere die 
Bereiche Fachdidaktik, Erziehungswissenschaften und Praxisausbildung. 

 
2

Die Ausbildung erfolgt aufgrund eines Studienplans, der vom Kanton oder von mehreren Kantonen 
genehmigt oder erlassen wird.  

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Studienpläne (einschliesslich Nachweis, dass die Studienpläne vom Kanton 
resp. von mehreren Kantonen erlassen oder genehmigt worden sind).  
√ Dokument, welches das Ausbildungskonzept und die Ausbildungsstruktur 
darstellt.  
□ Ausbildungsreglement(e)  

□ Weitere Dokumente, welche Ÿber Ziele und Inhalte der Ausbildung Auskunft geben.  

□ Weitere Dokumente, welche Ÿber die Evaluation der Ausbildungsziele Auskunft 
geben.  
□ 

□ 
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 3 
 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Vorgeschriebene Lehrveranstaltungen der Fachausbildung  
 
√ Zusammenstellung über die im Lehrdiplom für Maturitätsschulen zugelassenen 
Fächer bzw. Fächerkombinationen  
 
√ Nachweis, dass die fachwissenschaftliche Ausbildung auch die 
fachspezifischen Erfordernisse nach Artikel 2 lit. b., Art. 3 Abs. 1, Art. 3 Abs. 4 
sowie die Anforderungen in Art. 4 erfüllt  
 □ 

 □ 

 

Art. 3 Inhalt und Umfang 
1

Die fachwissenschaftliche Ausbildung vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten der wissenschaftlichen 
Vorgehensweise in ein bis zwei Studienrichtungen, welche die fachwissenschaftliche Grundlage fŸr den 
Unterricht in den entsprechenden FŠchern gemŠss MAR darstellen.  
2

Die UnterrichtsbefŠhigung in einem Fach setzt einen Master-Abschluss beziehungsweise einen 
Šquivalenten Abschluss in der entsprechenden Studienrichtung an einer Hochschule voraus.  
3

Die Ziele und Inhalte der fachwissenschaftlichen Ausbildung sowie die Bedingungen der Erlangung 
eines Hochschulabschlusses sind in der kantonalen Gesetzgebung sowie in den Reglementen der 
verantwortlichen Ausbildungsinstitutionen geregelt.  
4

 Im fachwissenschaftlichen Studium werden auch die fachspezifischen Erfordernisse hinsichtlich der 
Umsetzung an MaturitŠtsschulen berŸcksichtigt.  
 

Anmerkungen der Kommission zu Art. 3 Abs. 1:  
Zum Umfang der Fachausbildung gilt generell: Das erste Lehrfach muss im Fachstudium mit einem 
Master abgeschlossen worden sein. Der zweite Fachbereich (und allfŠllige weitere Fachbereiche) 
mŸssen mindestens im Umfang von 60 ECTS-Kreditpunkten studiert worden sein.  
 
Prinzip  
Das Anerkennungsreglement erlaubt neu auch Monofachdiplome. 
 
Wirtschaft und Recht 
Die Kommission verlangt 2 der 3 folgenden FŠcher als Haupt- bzw. Nebenfach: Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft, Recht. Das 3. Fach muss angemessen, d.h. im Umfang von 30 ECTS studiert 
worden sein. Wirtschaft und Recht wird als Abschluss in zwei FŠchern betrachtet. 
  
Psychologie und PŠdagogik 
Die beiden Disziplinen werden zusammen als 1 Fach betrachtet.   
 
Musik und Bildende Kunst  
Beide Disziplinen kšnnen separat studiert werden, da MonofŠcher mšglich sind. 
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 4 
 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Dokument, welches über die Anforderungen Auskunft gibt.  

√ Fächerkatalog, inhaltliche Beschreibung der Lehrveranstaltungen und der 
berufspraktischen Ausbildung  

□ 

□ 

□ 

 
Art. 4 Inhalt  

Die berufliche Ausbildung vermittelt die zum Unterrichten an MaturitŠtsschulen notwendigen Wissens- und 
Handlungskompetenzen.  
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 5 
 
 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Dokument, welches über Ausbildungsumfang und –struktur Auskunft gibt.  

√ Dokument, welches über die Anrechnung bereits absolvierter relevanter 
Studienleistungen gemäss Artikel 7 Absatz 5 Auskunft gibt. Das Verfahren der 
Anrechnung von Studienleistungen und die entsprechende Praxis sind der 
Anerkennungskommission nachvollziehbar darzulegen.  Die Anrechnung hat auf 
individuellem Weg zu erfolgen und muss angemessen sein. 
□ 

 
Art. 7 Ausbildungsumfang und -struktur 
1Die fachdidaktische, die erziehungswissenschaftliche und die berufspraktische Ausbildung umfasst 
insgesamt 60 Kreditpunkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation System. Die Fachdidaktik 
weist einen Umfang von mindestens 10 Kreditpunkten pro Fach nach MAR auf, die Erziehungswissen-
schaften inklusive allgemeine Didaktik und die berufspraktische Ausbildung je mindestens 15 Kreditpunkte. 
2Beim fachwissenschaftlichen Studium in zwei Studienrichtungen wird sie zusŠtzlich zum Bachelor-Master-
Studium absolviert. Sie kann im Rahmen freier Wahlbereiche auch teilweise integriert absolviert werden.  
3Bei einem fachwissenschaftlichen Studium in nur einer Studienrichtung kann die berufliche Ausbildung im 
Rahmen eines Bachelor-Master-Studiums integriert absolviert werden. In diesem Fall tritt sie an Stelle des 
fachwissenschaftlichen Studiums in einer zweiten Studienrichtung; das Lehrdiplom wird dann gleichzeitig mit 
dem Master-Abschluss verliehen. 
4Beim kombinierten Lehrdiplom (MaturitŠtsschulen und Sekundarstufe I) entsprechen die fachwissenschaft-
lichen Studien den Anforderungen gemŠss diesem Reglement. Die berufliche Ausbildung erfolgt gemŠss 
dem Reglement Ÿber die Anerkennung von Hochschuldiplomen fŸr LehrkrŠfte der Sekundarstufe I vom 26. 
August 1999. 
5Bereits absolvierte, fŸr die Erlangung des Lehrdiploms relevante Studienleistungen, insbesondere eine 
Ausbildung als Lehrkraft einer anderen Stufe, werden angemessen angerechnet. 

 
Anmerkung zu Absatz 1: 
Die Institution weist genau auf, welche Ausbildungsteile in welchem Umfang (Kreditpunkte) die drei 
Ausbildungsbereiche (fachdidaktische, erziehungswissenschaftliche und berufspraktische) konstituieren. 
Aufteilungen sind zulŠssig, Doppelberechnungen jedoch nicht. 
 
Anmerkung zu Absatz 3:  
Wirtschaft und Recht wird als Abschluss in 2 FŠchern betrachtet. Die berufliche Ausbildung kann deshalb 
aufgrund des Studienumfangs nicht vollstŠndig ins Masterstudium integriert studiert werden. 
 
Anmerkung zu Absatz 4: 
Bei einem kombinierten Lehrdiplom fŸr MaturitŠtsschulen und fŸr die Sekundarstufe I hat die Institution 
nachzuweisen, welche Ausbildungsteile fŸr welche Stufe gezielt qualifizieren. 
 
Anmerkung zu Abs. 5:  
Art. 7 Abs. 5 wurde anlŠsslich des Vorstandsbeschlusses vom 11. Juli 2006 dahingehend prŠzisiert, dass 
das Verfahren der Anrechnung von Studienleistungen und die entsprechende Praxis der 
Anerkennungskommission nachvollziehbar darzulegen sind.  Die Anrechnung hat auf individuellem Weg zu 
erfolgen und muss angemessen sein. 
 
Anmerkung bezŸglich Diplomarbeit:  
Eine Vertiefungsarbeit ist erwŸnscht, wird jedoch nicht zwingend gefordert. 

Ausbildungsumfang und –struktur   
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 6 
 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Forschungskonzept mit dem Nachweis der Verbindung von Forschung und 
Lehre.  

□ Dokumentation Ÿber Forschungsprojekte  

□ Kooperationsvereinbarungen 

□ 

 

Art. 6 Ausbildungsmerkmale 
1

Die Ausbildung verbindet Theorie und Praxis sowie Lehre und Forschung. [...] 
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 7 
 
 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Aufstellung über die fest angestellten Dozierenden und über die 
Lehrbeauftragten: (Anonymisierte) Liste mit Angaben Ÿber Qualifikation (AbschlŸsse, 
Weiterbildung, Lehr- und Forschungserfahrungen, hochschuldidaktische Qualifikation) / 
Funktion / Lehr- und Forschungsbereiche / Anstellungsumfang  

□  

□  

□  

 
Art. 8 Qualifikation der Dozentinnen und Dozenten  

1

Die Dozentinnen und Dozenten verfŸgen Ÿber einen Hochschulabschluss im zu unterrichtenden Fachgebiet 
sowie Ÿber hochschuldidaktische Kenntnisse.  

2

Die Dozentinnen und Dozenten fŸr Fachdidaktik verfŸgen darŸber hinaus entweder Ÿber eine Promotion in 
Fachdidaktik oder Ÿber ein Lehrdiplom und eine Lehrerfahrung von mindestens drei Jahren, vorzugsweise an 
MaturitŠtsschulen.  
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 8 
 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Aufstellung über die Praxislehrkräfte: (Anonymisierte) Liste mit Angaben Ÿber 
Diplom / Schulort, FŠcher bzw. FŠchergruppen  
 
√ Globale Bestätigung, dass alle aufgefŸhrten LehrkrŠfte Ÿber ein entsprechendes 
Lehrdiplom und Ÿber eine mehrjŠhrige erfolgreiche UnterrichtstŠtigkeit auf der 
entsprechenden Stufe verfŸgen; Ausnahmen sind aufzufŸhren und zu begrŸnden.  
 
√ Dokument über die Aus- und Weiterbildung der Praxislehrkräfte nach Artikel 9 
Absatz 2  
 
□  

□ 
  

 
Art. 9 Qualifikation der PraxislehrkrŠfte  
1

Die PraxislehrkrŠfte verfŸgen Ÿber ein Lehrdiplom fŸr die MaturitŠtsschulen sowie Ÿber eine erfolgreiche 

mehrjŠhrige Berufserfahrung auf diesem Schultypus. 
2

Die PraxislehrkrŠfte werden fŸr ihre Aufgabe ausgebildet, in der Regel von den Ausbildungsinstitutionen. 
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 9 
 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  

√ Diplomreglement  
 
√ Datum, seit welchem der Kanton die Diplome dieser Institution anerkennt, mit 
entsprechendem Nachweis.  
 
□ Weitere Dokumente, welche das Verfahren zur Erteilung des Diploms 
(PrŸfungsverfahren) beschreiben.  
 

□   

□  
 

 
Art. 10 Diplomreglement  
Jede Ausbildungsinstitution verfŸgt Ÿber ein Diplomreglement, das vom Kanton oder von mehreren Kantonen 
erlassen oder genehmigt ist. Dieses regelt insbesondere die ModalitŠten fŸr die Erteilung des Diploms und 
bezeichnet die Rechtsmittel.  

 
Art. 11 Erteilung des Diploms 
1

 Die Erteilung des Diploms setzt einen Master-Abschluss oder einen Šquivalenten Abschluss einer Hochschule 
voraus. 
2

Das Diplom wird aufgrund einer umfassenden Beurteilung der Leistungen der Studierenden erteilt. 

 

Anmerkung zu Art. 11 Abs. 2: 

Die Institution weist auf, welche Ausbildungsteile wie evaluiert und beurteilt werden. 
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Anerkennungsgesuch der Lehrdiplome fŸr MaturitŠtsschulen 
 

TEIL 10 

 

 

Unterlagen / Dokumente / Zusammenstellungen (obligatorisch / fakultativ)  
√ Specimen eines aktuell geltenden Diploms.  
√ Entwurf eines Diploms, wie es von der Ausbildungsinstitution nach der 
Anerkennung abgegeben werden soll.  

 
Art. 12 Diplomurkunde  

1

Die Diplomurkunde enthŠlt:  

a) die Bezeichnung der Ausbildungsinstitution und des Kantons bzw. der Kantone, die das Diplom  
ausstellen oder anerkennen;  

b) die Personalien der oder des Diplomierten  
c) den Vermerk ãLehrdiplom fŸr MaturitŠtsschulenÒ;  
d) die Fachrichtungen, in welchen das Diplom abgeschlossen wurde;  
e) die Unterschrift der zustŠndigen Stelle  
f) den Ort und das Datum.  

2

Das anerkannte Diplom trŠgt zusŠtzlich den Vermerk: ãDas Diplom ist schweizerisch anerkannt (Entscheid der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren vom ...)Ò.  

  
 


